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Friedhofssatzung der Alte Hansestadt Lemgo für die städtischen Friedhöfe 

vom 11. Dezember 2012 

und 1. Änderungssatzung vom 23.06.2015 

geändert durch 2. Änderungssatzung vom 13.12.2016 

zuletzt geändert durch 3. Änderungssatzung vom 13.12.2022 

 

 

Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2, Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 

S.666 / SGV NW 2023), sowie des § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen 

(Bestattungsgesetz NRW) vom 17.06.2003 (GV NRW S.313 / SGV NRW 2127), jeweils in der bei 

Erlass der Satzung geltenden Fassung, hat der Rat der Alten Hansestadt Lemgo in seiner Sitzung 

vom 10. Dezember 2012, zuletzt geändert in seiner Sitzung vom 12.12.2022, folgende Fried-

hofssatzung beschlossen: 

 

 

§ 1 

Geltungsbereich 

 

(1) Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet der Alten Hansestadt Lemgo gelegenen 

und von ihr verwalteten Friedhöfe, Friedhofsteile und Friedhofskapellen: 

 

 Waldfriedhof Lüningheide 

 Friedhof Rintelner Straße 

 Gemeindlicher Teil des Friedhofes im Ortsteil Brake 

 Ortsteilfriedhof Entrup 

 Ortsteilfriedhof Hörstmar 

 Ortsteilfriedhof Leese 

 Ortsteilfriedhof Lüerdissen 

 Ortsteilfriedhof Trophagen 

 Ortsteilfriedhof Voßheide 

 Friedhofskapelle im Ortsteil Brüntorf 

 Friedhofskapelle im Ortsteil Matorf-Kirchheide 

 

 

§ 2 

Friedhofszweck 

 

(1) Die Friedhöfe sind nichtrechtsfähige Anstalten der Alten Hansestadt Lemgo. 

 

(2) Die Friedhöfe dienen der Bestattung aller Verstorbenen. Abweichend hiervon gilt für den 

Friedhof Entrup, dass er ausschließlich der Beisetzung der Verstorbenen dient, die bei ihrem 

Ableben ihren Wohnsitz in den Grenzen des ehemaligen Schulbezirkes Entrup vor der Groß-

gemeindebildung hatten sowie derjenigen, die ein Anrecht auf Benutzung eines Wahlgrabes 

haben und denjenigen, die den überwiegenden Teil ihres Lebens in Entrup verbracht haben, 

sowie diejenigen, die bis zu ihrem Umzug in ein Pflegeheim oder eine ähnlichen Einrichtung 

oder Umzug zu Pflegezwecken bei Angehörigen, inner- oder außerhalb der Stadt Lemgo, 

Einwohner/innen in Entrup gewesen sind. Die räumliche Abgrenzung des Einzugsbereiches 

ist in dem Lageplan, der Bestandteil der Satzung ist, dargestellt. 

 

 

 

§ 3 

Grünflächenfunktion 

 

Die Friedhöfe erfüllen aufgrund ihrer gärtnerischen Gestaltung auch allgemeine Grünflächen-

funktionen. Deshalb hat jeder das Recht, die Friedhöfe als Orte der Ruhe und Besinnung zum 

Zwecke einer der Würde des Ortes entsprechenden Erholung aufzusuchen. 
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§ 4 

Schließung und Entwidmung 

 

(1) Friedhöfe und Friedhofsteile können für weitere Bestattungen gesperrt (Schließung) oder 

einer anderen Verwendung zugeführt werden (Entwidmung). Der Friedhof Rintelner Straße 

ist seit dem 01.01.2000 für Erdbestattungen gesperrt. Durch die Schließung wird die Mög-

lichkeit weiterer Erdbestattungen ausgeschlossen. Der Friedhof Rintelner Straße wird als 

reiner Urnenfriedhof weitergeführt. 

 

(2) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofes als Ruhestätte der Toten verlo-

ren. Die Bestatteten werden, falls die Ruhezeit bzw. die Nutzungszeit noch nicht abgelaufen 

ist, auf Kosten der Alten Hansestadt Lemgo in andere Grabstätten umgebettet. 

 

(3) Schließung und Entwidmung werden öffentlich bekannt gegeben. Nutzungsberechtigte er-

halten außerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn deren Aufenthalt bekannt oder ohne 

besonderen Aufwand zu ermitteln ist. 

 

(4) Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig 

sind sie den Nutzungsberechtigten mitzuteilen. 

 

 

§ 5 

Öffnungszeiten 

 

(1) Die Friedhöfe sind während der an den Eingängen bekanntgegebenen Zeiten für den Besuch 

geöffnet. 

 

(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlass das Betreten eines Friedhofes oder 

einzelner Friedhofsteile vorübergehend untersagen. 

 

 

§ 6 

Verhalten auf dem Friedhof 

 

(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die 

Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. 

 

(2) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet, 

 

a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen / Rollerblades / Skateboards aller Art,  

ausgenommen Kinderwagen und Rollstühle sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung       

und der für den Friedhof zugelassenen Gewerbetreibenden, zu befahren, 

b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu werben, 

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten  

auszuführen, 

d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der 

Friedhofsverwaltung gewerbsmäßig Film, Ton-, Video- oder Fotoaufnahmen anzuferti-

gen;  

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen einer Bestat-

tungsfeier notwendig und üblich sind, 

f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen oder                 

zu beschädigen sowie Grabstätten unberechtigt zu betreten, 

g) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern, 

h) zu lärmen oder zu lagern. 

 

(3) Hunde sind an der Leine zu führen und Verunreinigungen durch den Halter zu beseitigen. 
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(4) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstal-

tungen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie sind spätestens 4 Tage vor-

her anzumelden. 

 

(5) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Fried-

hofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 

 

 

§ 7 

Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 

 

(1) Steinmetze, Bildhauer, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für die dem je-

weiligen Berufsbild entsprechende gewerbliche Tätigkeit auf den Friedhöfen der vorherigen 

Zulassung durch die Friedhofsverwaltung. 

 

(2) Auf ihren Antrag hin werden nur solche Gewerbetreibenden zugelassen, die 

a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind und 

b) ihre Eintragung in die Handwerksrolle bzw.  (bei Antragsstellern des handwerksähnli-

chen Gewerbes) ihre Eintragung in das Verzeichnis gem. § 19 Handwerksordnung bzw. 

(bei Antragsstellern der Gärtnerberufe) ihre Eintragung in das Verzeichnis der Landwirt-

schaftskammer nachweisen oder die selbst oder deren fachliche Vertreter die Meister-

prüfung abgelegt haben oder über eine entsprechende fachliche Qualifikation verfügen. 

 

Die Friedhofsverwaltung hat die Zulassung davon abhängig zu machen, dass der Antrags-

steller einen für die Ausführung seiner Tätigkeit ausreichenden Haftpflichtversicherungs-

schutz nachweist. 

 

(3) Sonstigen Gewerbetreibenden kann die Ausübung anderer als in Absatz 1 genannter Tätig-

keiten gestattet werden, wenn dies mit dem Friedhofszweck vereinbar ist. Absatz 2 gilt 

entsprechend. 

 

(4) Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung eines Berechtigungsbescheides und ist auf Verlan-

gen vorzuzeigen. Die Zulassung ist befristet. 

 

(5) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die dazu 

ergangenen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die 

sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen schuld-

haft verursachen. 

 

(6) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen nur werktags (von montags bis freitags) 

von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr ausgeführt werden. Das Fahrzeug muss zügig entladen werden 

und ist danach vom Friedhof zu entfernen. 

 

(7) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Friedhöfen 

nur an den von der Friedhofsverwaltung genehmigten Stellen gelagert werden. Bei Been-

digung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen ordnungsgemäßen 

Zustand zu versetzen. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahme-

stellen der Friedhöfe gereinigt werden. 

 

(8) Die Friedhofsverwaltung kann die Zulassung der Gewerbetreibenden, die trotz schriftlicher 

Mahnung gegen die Vorschriften der Friedhofsverwaltung verstoßen oder bei denen die 

Voraussetzungen des Absatzes 2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, auf Zeit 

oder Dauer durch schriftlichen Bescheid entziehen. Bei schweren Verstößen ist eine Mah-

nung entbehrlich. 
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§ 8 

Anzeigepflicht und Bestattungszeit 

 

(1) Die Bestattung der Leichen und Totgeburten ist erst zulässig, wenn die Todesbescheinigung 

ausgestellt ist und das Standesamt die Eintragung des Sterbefalles bescheinigt hat oder 

eine Genehmigung der für den Bestattungsort zuständigen örtlichen Ordnungsbehörde vor-

liegt oder wenn sie auf Anordnung der örtlichen Ordnungsbehörde des Sterbe- oder Auf-

findungsortes erfolgt. 

 

(2) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalles bei der Friedhofsver-

waltung anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen. 

 

(3) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte / Urnenwahlgrabstätte 

oder Urnengrabkammer beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen. 

 

(4) Soll eine Aschenbestattung erfolgen, so ist die Einäscherungsurkunde vorzulegen. 

 

(5) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung fest. Die Erd- und Aschenbestat-

tungen mit Trauerfeiern erfolgen montags bis freitags in der Zeit von 9.00 Uhr bis 14.00 

Uhr, bei Aschenbestattungen ohne Trauerfeier bis 15.00 Uhr. An Samstagen sind von 8.30 

Uhr bis 11.00 Uhr eine Erdbestattung oder zwei Aschenbestattungen mit Trauerfeiern mög-

lich. An Heilig Abend und Silvester sind Erd- und Aschenbestattungen mit Trauerfeiern von 

8.30 Uhr bis 11.00 Uhr möglich. Ausnahmen sind nur aus zwingenden Gründen und mit 

Genehmigung der Friedhofsverwaltung zulässig. 

 

(6) Erdbestattungen dürfen frühestens 24 Stunden nach Eintritt des Todes vorgenommen wer-

den. Die örtliche Ordnungsbehörde kann eine frühere Bestattung aus gesundheitlichen 

Gründen anordnen oder auf Antrag von Hinterbliebenen genehmigen, wenn durch ein be-

sonderes, aufgrund eigener Wahrnehmung ausgestelltes Zeugnis einer Ärztin oder eines 

Arztes, die nicht die Leichenschau nach § 9 Bestattungsgesetz NRW durchgeführt haben, 

bescheinigt ist, dass die Leiche die sicheren Merkmale des Todes aufweist oder die Ver-

wesung ungewöhnlich fortgeschritten und jede Möglichkeit des Scheintodes ausgeschlos-

sen ist.  

Erdbestattungen oder Einäscherungen müssen innerhalb von zehn Tagen (Kalendertage) 

durchgeführt werden. Aschen müssen spätestens sechs Wochen nach der Einäscherung 

bestattet werden, andernfalls werden sie auf Kosten des Bestattungspflichtigen in einer 

Urnengemeinschaftsgrabstätte bestattet. Die örtliche Ordnungsbehörde kann auf Antrag 

von hinterbliebenen Personen oder deren Beauftragten sowie im öffentlichen Interesse 

diese Fristen verlängern. Liegen bei einer Erdbestattung innerhalb der Frist nach Satz 3 die 

Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vor, so hat die Bestattung unverzüglich nach deren 

Eintritt zu erfolgen.  

 

 

§ 9 

Särge und Urnen 

 

(1) Bestattungen sind grundsätzlich in Särgen oder Urnen vorzunehmen. Ausnahmsweise kann 

die Alte Hansestadt Lemgo auf Antrag die Bestattung ohne Sarg oder Urne gestatten, wenn 

nach den Grundsätzen oder Regelungen der Glaubensgemeinschaft, der die oder der Ver-

storbene angehört hat, eine Bestattung ohne Sarg oder Urne vorgesehen ist und keine 

hygienischen oder gesundheitlichen Bedenken bestehen. Die Aufbahrung und der Transport 

der Verstorbenen von der Feierhalle zur Grabstätte muss in geeigneten geschlossenen Be-

hältnissen erfolgen. 

 

(2) Särge, Urnen und Überurnen müssen so beschaffen sein, dass die chemische, physikalische 

oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers nicht nachteilig verän-

dert wird und bei Särgen die Verwesung der Leichen innerhalb der Ruhezeit ermöglicht 

wird. Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von 
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Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Särge, Sargausstattungen und –beigaben, Sargabdichtun-

gen und Überurnen müssen zur Vermeidung von Umweltbelastungen aus leichtverrottbaren 

Werkstoffen hergestellt sein. Sie dürfen keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nit-

rozellulosehaltigen oder sonstigen umweltgefährdenden Lacke oder Zusätze erhalten. Die 

Kleidung der Leiche soll nur aus Papierstoff und Naturtextilien bestehen. 

 

(3) Die Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. 

Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist dieses der Friedhofsverwaltung 

rechtzeitig mitzuteilen. 

 

(4) Wöchnerinnen mit Neugeborenen dürfen in einem Sarg gemeinsam beigesetzt werden. 

 

(5) Totgeburten unter 500 g können in einem Birkenstammsarg beigesetzt werden. 

 

 

§ 10 

Ausheben der Gräber 

 

(1) Die Gräber werden ausschließlich im Auftrag der Friedhofsverwaltung ausgehoben und wie-

der verfüllt. 

 

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Ober-

kante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m. 

 

(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erd-

wände getrennt sein. 

 

(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher entfernen zu lassen. Sofern beim Aushe-

ben der Gräber Grabmale, Fundamente, Grabeinfassungen oder Grabzubehör durch die 

Friedhofsverwaltung entfernt werden müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch 

den Nutzungsberechtigten der Friedhofsverwaltung zu erstatten. 

 

 

§ 11 

Ruhezeit 

 

(1) Die Ruhezeit für Erdbeisetzungen von Kindern bis 5 Jahre und Urnenbeisetzungen beträgt 

25 Jahre. Im Übrigen beträgt die Ruhezeit 30 Jahre. 

 

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit und Erlöschen des Nutzungsrechts ist die Gemeinde berechtigt, 

die beigesetzten Urnen, die sich in einem Kolumbarium befinden, zu entfernen. Die Aschen 

werden an geeigneter Stelle auf dem Friedhof in würdiger Weise der Erde übergeben.  

 

 

§ 12 

Umbettungen 

 

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 

 

(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen 

Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung kann 

nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden, bei Umbettungen innerhalb der 

Alten Hansestadt Lemgo im ersten Jahr der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines dringenden 

öffentlichen Interesses. Umbettungen aus einer Reihengrabstätte / Urnenreihengrabstätte 

in eine andere Reihengrabstätte / Urnenreihengrabstätte sind innerhalb der Alten Hanse-

stadt Lemgo nicht zulässig. § 4 Absatz 2 bleibt unberührt. 

 

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit können noch vorhandene Leichen- und Aschenreste nur mit vor-

heriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung in belegte Grabstätten umgebettet werden. 
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(4) Alle Umbettungen (mit Ausnahme der Maßnahmen von Amts wegen) erfolgen nur auf An-

trag. Antragsberechtigt ist bei Umbettungen der jeweilige Nutzungsberechtigte. In den Fäl-

len des § 24 Absatz 2 Satz 3 und bei Entziehung von Nutzungsrechten gem. § 24 Absatz 1 

Satz 3 können Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts 

wegen in Grabstätten aller Art umgebettet werden. 

 

(5) Alle Umbettungen werden ausschließlich im Auftrag der Friedhofsverwaltung durchgeführt. 

Sie bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung. Leichen dürfen nur mit Genehmigung in den 

Monaten Oktober bis April und nur in den frühen Morgenstunden, bei Absperrung des betr. 

Friedhofteiles, umgebettet werden. Ausnahmen sind nur in besonders begründeten Fällen 

möglich. 

 

(6) Die Kosten der Umbettung hat der Antragssteller zu tragen. Das gilt auch für den Ersatz 

von Schäden, die an benachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung entste-

hen, soweit sie notwendig aufgetreten sind oder die Friedhofsverwaltung oder deren Be-

auftragte bezüglich dieser nur leichte Fahrlässigkeit trifft. 

 

(7) Der Ablauf der Ruhe- und Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder 

gehemmt. 

 

(8) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur aufgrund behördli-

cher oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden. 

 

(9) Die Umbettung hat keinen Einfluss auf bereits gezahlte und noch zu zahlende Gebühren.  

 

(10) Wird eine Grabstätte durch Umbettung frei, so erlischt das Nutzungsrecht an diesem Grab.  

 

 

§ 13 

Arten der Grabstätten 

 

(1) Die Grabstätten bleiben im Eigentum der Alten Hansestadt Lemgo. An ihnen können Rechte 

nur nach dieser Satzung erworben werden. Die Größe der Gräber ergibt sich aus dem Be-

legungsplan. 

 

(2) Die Grabstätten mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften werden unterschieden  

 

I. bei Erdbeisetzungen in 

a. Reihengrabstätten 

b. Rasenreihengrabstätten 

c. Wahlgrabstätten 

d. Rasenwahlgrabstätten  

  

II. bei Urnenbeisetzungen in 

a. Urnenreihengrabstätten 

b. Urnenrasenreihengrabstätten 

c. Urnengemeinschaftsgrabstätten (Anonyme Urnenreihengrabstätten auf 

dem Friedhof Lüningheide und dem Friedhof Rintelner Straße) 

d. Urnenwahlgrabstätten 

e. Urnenrasenwahlgrabstätten  

f. Urnengrabkammern (Urnenwand), nicht auf dem Friedhof Lüningheide 

und Trophagen 

g. Urnenhainreihengrabstätten (nur auf dem Friedhof Lüningheide) 

h. Urnenhainwahlgrabstätten (nur auf dem Friedhof Lüningheide) 

 

III. in Ehrengrabstätten 

 

(3) Die Grabstätten mit freien Gestaltungsvorschriften werden unterschieden 
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I. bei Erdbeisetzungen in 

a. Reihengrabstätten 

b. Wahlgrabstätten 

 

II. bei Urnenbeisetzungen in 

a. Urnenreihengrabstätten 

b. Urnenwahlgrabstätten 

 

(4) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb des Nutzungsrechtes an einer der Lage nach bestimm-

ten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. Beim Erwerb eines Wahlgrabes 

/ Urnenwahlgrabes / einer Urnengrabkammer kann sich der Nutzungsberechtigte jedoch 

im Rahmen der für die Belegung anstehenden Grabstellen eine Grabstelle aussuchen (aus-

genommen sind das Rasenwahlgrab, das Urnenhainwahlgrab und das Urnenrasenwahl-

grab). 

 

 

§ 14 

Reihengrabstätten 

 

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der Reihe nach belegt und im 

Todesfall ein Nutzungsrecht für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden zugeteilt wer-

den. In jede Reihengrabstätte darf nur eine Leiche beigesetzt werden. Ein Wiedererwerb 

des Nutzungsrechtes an der Reihengrabstätte ist nicht möglich. Die Erdbestattung in Rei-

hengräbern ist auf dem Friedhof Rintelner Straße eingestellt. 

 

(2) Es werden Reihengrabfelder eingerichtet 

 

a) Totgeburten unter 500 g auf dem Waldfriedhof Lüningheide 

Grabstättengröße 

  

0,60 m x 0,40 m 

b) für Verstorbene bis zu 5 Jahren 

Grabstättengröße 

  

1,25 m x 0,75 m 

c) für Verstorbene von 5 bis 14 Jahren 

Grabstättengröße 

  

1,50 m x 0,75 m 

d) für Verstorbene über 14 Jahre 

Grabstättengröße 

  

2,50 m x 1,25 m 

e) Rasenreihengrabstätten für Verstorbene über 14 Jahre 

Grabstättengröße 

  

2,50 m x 1,25 m 

 

(3) Rasenreihengrabstätten werden für Erdbestattungen bereitgestellt. Die Grabstelle ist Be-

standteil einer Rasenfläche, die durch die Friedhofsverwaltung hergerichtet, gemäht und 

dauerhaft unterhalten wird. Einfassungen, Trittplatten, Bepflanzungen u.ä. sind auf den 

Rasenreihengrabstätten nicht zulässig. Grabmale gemäß § 19 Absatz 10 sind erlaubt. Die 

Einebnung der Grabstätte wird nach Ablauf der Ruhezeit durch die Friedhofsverwaltung 

vorgenommen. 

 

(4) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten 

ist drei Monate vorher öffentlich und durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld 

bekannt zu machen. Innerhalb dieser drei Monate sind von den Nutzungsberechtigten die 

Grabsteine und Einfassungen zu entfernen oder entfernen zu lassen. Bei Nichtentfernen 

der Grabsteine gehen diese in das Eigentum der Alten Hansestadt Lemgo über. Zudem ist 

die Grabstätte ordnungsgemäß einzuebnen bzw. einebnen zu lassen. 

 

(5) Über die Wiederbelegung von Reihengrabfeldern nach Ablauf der Ruhezeit entscheidet die 

Friedhofsverwaltung. 
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§ 15 

Wahlgrabstätten 

 

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag ein Nutzungs-

recht für die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage im Benehmen 

mit dem Erwerber bestimmt wird. Nutzungsrechte an Wahlgrabstätten werden nur anläß-

lich eines Todesfalles und nur für die gesamte Grabstätte verliehen. Die Friedhofsverwal-

tung kann die Erteilung eines Nutzungsrechtes ablehnen, insbesondere wenn die Schlie-

ßung oder Entwidmung nach § 4 beabsichtigt ist. 

 

(2) Wahlgrabstätten können auf dem Friedhof Rintelner Straße nicht mehr erworben werden, 

die Erdbestattung in Wahlgrabstätten ist dort eingestellt. 

 

(3) Wahlgrabstätten und Rasenwahlgrabstätten werden in der Grabstättengröße 2,50 m x 1,25 

m eingerichtet. 

 

(4) Rasenwahlgrabstätten werden für Erdbestattungen bereitgestellt. Die Grabstelle ist Be-

standteil einer Rasenfläche, die durch die Friedhofsverwaltung hergerichtet, gemäht und 

dauerhaft unterhalten wird. Einfassungen, Trittplatten, Bepflanzungen u.ä. sind auf den 

Rasenwahlgrabstätten nicht zulässig. Grabmale gemäß § 19 Abs.10 sind erlaubt. Die Ein-

ebnung der Grabstätte wird nach Ablauf der Nutzungszeit durch die Friedhofsverwaltung 

vorgenommen. 

 

(5) Wahlgrabstätten werden als ein- oder mehrstellige Grabstätten vergeben. 

 

(6) Auf eine vorhandene Erdbestattung in einem Wahlgrab kann eine Urne zusätzlich beigesetzt 

werden. 

 

(7) Es kann eine Totgeburt oder ein Kind bis zu 2 Jahren auf jede belegte Wahlgrabstelle als 

Zweitbelegung beigesetzt werden. Diese Regelung gilt nicht für den Friedhof Rintelner 

Straße. 

 

(8) Das Nutzungsrecht entsteht mit Zahlung der fälligen Gebühren und Aushändigung der Ur-

kunde über das Nutzungsrecht an einer Grabstätte. Das Nutzungsrecht an einer Wahlgrab-

stätte kann ganz oder teilweise entzogen werden, wenn der Nutzungsberechtigte die zu 

entrichtenden Gebühren schuldhaft nicht oder nicht vollständig zahlt. 

 

(9) Wenn bei Bestattungen zur Wahrung der Ruhefrist die Nutzungsdauer für die Grabstätte 

nicht mehr ausreicht, muss für die folgenden Jahre die jeweilige Nutzungsgebühr für alle 

Grabstellen nachgezahlt werden. 

 

(10) Für alle Grabstellen in den Ortsteilen, die vor dem 1. Januar 1969 erworben sind, gilt als 

Ruhefrist die Zeit vom 1. Januar 1969 bis 31. Dezember 1998. Somit werden Verlänge-

rungsgebühren ab 1. Januar 1999 erhoben. 

 

(11) Die Verlängerung wird dem Nutzungsberechtigten schriftlich bestätigt. 

 

(12) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwerber für den Fall seines Able-

bens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht be-

stimmen und ihm das Nutzungsrecht durch schriftlichen Vertrag übertragen. Wird bis zu 

seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachste-

hender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigen mit deren 

Zustimmung über: 

 

a. auf den überlebenden Ehegatten, 

b. auf den Lebenspartner nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft, 

c. auf die Kinder, 

d. auf die Stiefkinder, 

e. auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
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f. auf die Eltern, 

g. auf die vollbürtigen Geschwister, 

h. auf die Stiefgeschwister, 

i. auf die nicht unter a) – h) fallenden Erben 

j. Partner einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft. 

 

(13) Innerhalb der einzelnen Gruppen c) – d) und f) – i) wird die älteste Person nutzungsbe-

rechtigt. Sofern keine der vorgenannten Personen innerhalb eines Jahres nach Ableben des 

bisherigen Nutzungsberechtigten die Zustimmung nach Satz 2 erklärt, erlischt das Nut-

zungsrecht. 

 

(14) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich umschrei-

ben zu lassen. 

 

(15) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu er-

gangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden, bei Eintritt 

eines Bestattungsfalles über andere Bestattungen und über die Art der Gestaltung und der 

Pflege der Grabstätte zu entscheiden. 

 

(16) Die Rückgabe des Nutzungsrechtes an Grabstätten oder die Teilung eines mehrstelligen 

Wahlgrabes ist nur dann zulässig, wenn die geordnete und belegungstechnische Entwick-

lung und das gesamte Erscheinungsbild des Friedhofes dies zulassen. Die Rückgabe hat 

keinen Einfluss auf bereits gezahlte und noch zu zahlende Gebühren. Über die Wiederbele-

gung von Wahlgräbern nach Ablauf der Ruhezeit entscheidet die Friedhofsverwaltung. Ein 

Wiedererwerb einer Wahlgrabstätte ist ggf. binnen zehn Jahren nach Ablauf des Nutzungs-

rechtes möglich, auf dem Friedhof Rintelner Straße ist ein Wiedererwerb nicht möglich. 

 

(17) Das Ausmauern von Wahlgrabstätten ist nicht zulässig. 

 

 

§ 16 

Aschenbeisetzungen 

 

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in 

 

a) Urnenreihengrabstätten 

Grabstättengröße 

  

1,00 m x 1,00 m 

b) 

 

c) 

Urnenrasenreihengrabstätten 

Grabstätten große 

 Urnenhainreihengrabstätten 

Grabstättengröße 

  

1,00 m x 1,00 m 

 

1,00 m x 1,00 m 

d) Urnengemeinschaftsgrabstätten auf dem Waldfriedhof  

Lüningheide und auf dem Friedhof Rintelner Straße 

Grabstättengröße 

  

 

0,50 m x 0,50 m 

e) 

 

f) 

 

g) 

Urnenwahlgrabstätten 

Grabstättengröße 

Urnenhainwahlgrabstätten 

Grabstättengröße 

Urnenrasenwahlgrabstätten 

Grabstättengröße 

  

1,25 m x 1,25 m 

 

1,25 m x 1,25 m 

 

1,25 m x 1,25 m 

h) Urnengrabkammern (Urnenwand) für zwei Urnen, nicht 

auf dem Friedhof Lüningheide und Friedhof Trophagen 

  

 

i) Grabstätten für Erdbestattungen in Wahlgräbern 

Grabstättengröße 

  

2,50 m x 1,25 m 

 

(2) Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten für eine Urne, die der Reihe nach belegt 

und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben werden. 

Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes ist nicht möglich. 
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(3) Urnenrasenreihengrabstätten und Urnenhainreihengrabstätten werden für Aschenbeiset-

zungen gemäß Absatz 2 bereitgestellt. Die Grabstelle ist Bestandteil einer Rasenfläche, die 

durch die Friedhofsverwaltung hergerichtet, gemäht und dauerhaft unterhalten wird. Ein-

fassungen, Trittplatten, Bepflanzungen u.ä. sind auf den Urnenrasenreihengrabstätten 

nicht zulässig. Grabmale gemäß § 19 Absatz 10 sind erlaubt. Die Einebnung der Grabstätte 

wird nach Ablauf der Ruhezeit durch die Friedhofsverwaltung vorgenommen. 

 

(4) Urnengemeinschaftsgrabstätten dienen der namenlosen Beisetzung von Urnen auf dem 

Friedhof Lüningheide und Rintelner Straße. Die anonyme Grabstätte wird als Rasenfläche 

von der Friedhofsverwaltung angelegt und in deren Verantwortung unterhalten. Den ge-

nauen Ort und den Zeitpunkt der Urnenbeisetzung bestimmt die Friedhofsverwaltung. Die 

Urnenbeisetzung wird unter Ausschluß der Angehörigen oder sonstiger Personen durchge-

führt.  

 

(5) Urnenwahlgrabstätten sind für Urnenbestattungen bestimmte Grabstätten, an denen ein 

Nutzungsrecht für die Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage im 

Benehmen mit dem Erwerber festgelegt wird. Auf einer Urnenwahlgrabstätte dürfen 2 Ur-

nen beigesetzt werden. 

 

(6) Urnenrasenwahlgrabstätten und Urnenhainwahlgrabstätten für zwei Urnen werden für 

Aschebeisetzungen gemäß Absatz 5 bereitgestellt. Die Grabstelle ist Bestandteil einer Ra-

senfläche, die durch die Friedhofsverwaltung hergerichtet, gemäht und dauerhaft unterhal-

ten wird. Einfassungen, Trittplatten, Bepflanzungen u.ä. sind auf den Urnenrasenwahlgrab-

stätten nicht zulässig. Grabmale gemäß § 19 Absatz 10 sind erlaubt. Die Einebnung der 

Grabstätte wird nach Ablauf der Ruhezeit durch die Friedhofsverwaltung vorgenommen. 

 

(7) In Wahlgrabstätten für Erdbeisetzungen können anstelle eines Sarges bis zu 2 Urnen bei-

gesetzt werden. 

 

(8) Urnenwände enthalten Grabkammern, die mit einer Grabplatte verschlossen werden. Es 

gelten die Regelungen des Absatzes 5. 

 

(9) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften 

für die Reihengrabstätten und für die Wahlgrabstätten entsprechend für Urnengrabstätten 

bzw. die Beisetzung von Urnen in Wahlgrabstätten. 

 

 

§ 17 

Ehrengrabstätten 

 

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten (einzeln oder in ge-

schlossenen Feldern) obliegen der Alten Hansestadt Lemgo. 

 

 

§ 18 

Allgemeine Gestaltungs- und Pflegegrundsätze 

 

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofs-

zweck und der Zweck dieser Satzung sowie die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen 

Teilen und in seiner Gesamtlage gewahrt wird. 

 

(2) Für die Herrichtung und Instandhaltung sind die Nutzungsberechtigten verantwortlich. Die 

Verpflichtung erlischt erst mit Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes. 

 

(3) Zur Abdeckung der Grabstellen dürfen nur Erde, erdähnliche Stoffe, Pflanzen und Pflanzen-

teile verwendet werden. Bei Reihengräbern und Wahlgräbern für Erdbestattungen können 

zusätzlich unauffällige Natursteintrittplatten verlegt werden. 
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(4) Die Grabstätte ist so zu bepflanzen, dass andere Grabstätten sowie die öffentlichen Anlagen 

und Wege nicht beeinträchtigt werden. 

 

(5) Die Friedhofsverwaltung ist nach vorheriger schriftlicher Anmahnung berechtigt, Gegen-

stände, die den Bedingungen dieser Satzung widersprechen, von den Grabstätten zu ent-

fernen. Die Kosten hierfür trägt der Nutzungsberechtigte. Nach dreimonatiger Aufbewah-

rung kann die Friedhofsverwaltung über die Gegenstände anderweitig verfügen. 

 

(6) Grabstätten sind durch den Nutzungsberechtigten spätestens sechs Monate nach der Be-

stattung bzw. dem Erwerb herzurichten und bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes ordnungs-

gemäß zu pflegen. Nicht ordnungsgemäß gepflegte Grabstätten können im Rahmen der 

Regelungen über die Vernachlässigung der Grabpflege (§ 24) von Amts wegen eingeebnet 

werden. 

 

(7) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der 

Grabstätten obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung. 

 

(8) Grabeinfassungen aus Naturstein sind zugelassen, wenn sie zwischen 5 und 6 cm breit sind 

und nicht mehr als 8 cm Überstand über den vorhandenen Platten haben. Das Einfassen 

der Grabstätte mit Beton, Holz, Metall, Kunststoff und dergleichen ist nicht zulässig. Zaun-

artige Einfriedungen und Ketten sind nicht erlaubt. 

 

(9) Vollständige Grababdeckungen (Grabplatten) von Urnengräbern und Erdgräbern sind zu-

lässig. Grababdeckungen aus Beton, Holz, Metall, Kunststoff und dergleichen sind nicht 

zulässig. 

 

 

§ 19 

Grabmale 

 

(1) Aufgabe des Grabmales soll es sein, sowohl das Grab zu bezeichnen, als auch das Andenken 

an den Verstorbenen zu erhalten. Dies kann durch würdige Inschrift oder durch bildlich-

ornamentale Darstellung verschiedenster Motive erreicht werden. Die Würde des Friedho-

fes muss gewahrt bleiben. 

 

(2) Die Grabmale sind nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks (Richtlinien für 

das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern und Einfassungen für Grabstätten 

des Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhand-

werks, in der jeweils gültigen Fassung) so zu fundamentieren und zu befestigen, dass sie 

dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder 

sich senken können. Für die Erstellung, die Abnahmeprüfung und die jährliche Prüfung der 

Grabmalanlagen gilt die „Technische Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen“ 

(TA Grabmal) in der jeweils geltenden Fassung. Grabmale und deren Fundamente dürfen 

über die Grenzen der Grabstätten nicht hinausragen, die Beisetzung nicht erschweren und 

benachbarte Grabstätten nicht beeinträchtigen. Die Fundamente dürfen nicht sichtbar sein. 

Für die Standsicherheit haften der Nutzungsberechtigte und der von ihm beauftragte Aus-

führende als Gesamtschuldner. Sämtliche Grabmale sind mit dem Fundament durch min-

destens zwei Metalldübel zu verbinden. Beim Einbau von Sockeln müssen die Dübel durch 

die Sockel geführt werden. 

Es dürfen nur Grabmale aufgestellt werden, die nachweislich in ihrer gesamten Wertschöp-

fungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit in Sinne der ILO-Konvention 182 hergestellt 

worden sind. (ILO – International Labour Organisation)  

 

(3) Bei Grabmalen sind Sockel bis zu einer Höhe von 10 cm über dem Erdreich zulässig. 

 

(4) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen, Einfassungen und Grababdeckungen 

bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Provisorische 

Grabmale dürfen als naturlasierte Holzstelen oder –kreuze bis zu einer Höhe von 0,80 m 

für einen Zeitraum von zwei Jahren nach der Bestattung gesetzt werden. 
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(5) Den schriftlichen Anträgen sind vom nachweislich Nutzungsberechtigten oder Ausführen-

den zweifach beizufügen: 

   Der Grabmal- und Einfassungsentwurf mit Vorder- und Seitenansicht im Maßstab 1:10  

   unter Angabe des Materials, seiner allseitigen Bearbeitung, der Schriftart, der Anordnung  

   der Schrift, der Ornamente und der Symbole sowie der Fundamentierung. 

 

(6) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die Einfassung nicht binnen eines Jahres 

nach der Zustimmung errichtet worden ist. 

 

(7) Nicht satzungsgemäß errichtete Grabmale, Einfassungen und Grabdeckungen können auf 

Kosten der Nutzungsberechtigten von der Friedhofsverwaltung beseitigt werden, wenn die 

Friedhofsverwaltung vorher den Nutzungsberechtigten erfolglos schriftlich unter Fristset-

zung von vier Wochen zur Einreichung einer Grabmalanzeige bzw. Nachbesserung aufge-

fordert hat. 

 

(8) Auf Grabfeldern mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften sind folgende Grabmale zugelas-

sen: 

a) Grabkreuze aus Naturstein, Holz oder Metall, 

b) stehende Grabmale (Stelen) aus Naturstein, Holz oder Metall 

c) Kissensteine aus Naturstein 

Die Verwendung von Beton, Glas, Emaille und Kunststoffen ist grundsätzlich nicht gestat-

tet. 

 

(9) Auf jeder Grabstätte darf nur ein stehendes Grabmal errichtet werden. Bei Wahlgrabstätten 

für Erdbeisetzungen darf mit Genehmigung der Friedhofsverwaltung zu dem stehenden 

Grabmal je Grabstelle ein Kissenstein aufgelegt werden. Die Größe des Grabmales muss in 

einem angemessenen Verhältnis zur Größe der Grabstelle stehen. 

 

(10) Auf Rasenreihengrabstätten, Urnenrasenreihengrabstätten, einstelligen Rasenwahlgrab-

stätten und Urnenrasenwahlgrabstätten sind nur liegende Grabmale in den Höchstmaßen 

0,45 m x 0,35 m zugelassen. Auf mehrstelligen Rasenwahlgrabstätten sind nur liegende 

Grabmale in den Höchstmaßen 0,80 m x 0,55 m zugelassen. 

 

(11) Die Natursteingrabplatten zum Verschließen der Urnengrabkammern sind in der Farbge-

staltung der Urnenwand anzupassen und können in den Farben grau, anthrazit, schwarz 

oder rotbraun gewählt werden. 

 

(12) Schrift und Ornamente sollen dem Werkstoff des Grabmales angepasst sein. 

 

(13) Urnenhaingräber sind Grabstätten ohne individuelle Kennzeichnung und Gestaltungsmög-

lichkeit. Eine Grabnummer kennzeichnet die Stelle der Bestattung. Auf den gemeinschaft-

lichen Gedenkstelen werden in die eingesetzten Tonsteine auf Wunsch Name, Geburts- und 

Sterbedaten der Bestatteten eingearbeitet. Die Kosten für die Beschriftung tragen die An-

gehörigen. 

 

 

§ 20 

Grabstätten mit freier Gestaltung 

 

(1) Grabstätten mit freier Gestaltung sind ausschließlich auf dem Waldfriedhof Lüningheide, 

Feld L, zulässig. 

 

(2) Auf Grabfeldern mit freier Gestaltung gelten für die Grabstätte in ihrer äußeren Gestaltung 

nur die Vorschriften des § 18 Absatz 1 + 2 und 4 – 7. 

 

(3) Für die Errichtung von Grabmalen gelten hier nur die Vorschriften des § 19 Absatz 1 + 2, 

4 – 7 und 9. 
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(4) Die Pläne zur Gestaltung dieser Grabstätten sind vorab der Friedhofsverwaltung vorzule-

gen. 

 

 

§ 21 

Unterhaltung der Grabmale 

 

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in würdigem und ver-

kehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist insoweit der jeweilige Nutzungsbe-

rechtigte. 

 

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen ge-

fährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe 

zu schaffen. Bei „Gefahr im Verzug“ kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verant-

wortlichen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegung von Grabmalen, Absperrungen) treffen. 

Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung 

nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsver-

waltung berechtigt, das Grabmal oder Teile davon auf Kosten des Verantwortlichen zu ent-

fernen. Die Friedhofsverwaltung ist verpflichtet, diese Gegenstände drei Monate auf Kosten 

des Verantwortlichen aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder ohne be-

sonderen Aufwand zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntma-

chung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte, dass für die Dauer von einem Monat auf-

gestellt wird. 

 

(3) Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden verantwortlich, der durch das Umstürzen von 

Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen verursacht wird; die Haftung der Alten Han-

sestadt Lemgo bleibt unberührt; die Verantwortlichen haften der Alten Hansestadt Lemgo 

im Innenverhältnis, soweit die Alte Hansestadt Lemgo nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vor-

satz trifft. 

 

(4) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale, bauliche Anlagen oder solche, die als be-

sondere Eigenart eines Friedhofes erhalten bleiben sollen, werden in einem Verzeichnis 

geführt. Die Friedhofsverwaltung kann die Zustimmung zur Änderung derartiger Grabmale 

sowie der Grabstätte versagen. Insoweit sind die zuständigen Denkmalschutzbehörden 

nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu beteiligen. 

 

 

§ 22 

Entfernung der Grabmale 

 

(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale nur mit vorheriger schrift-

licher Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Bei Grabmalen im Sinne des 

§ 21 Absatz 4 kann die Friedhofsverwaltung die Zustimmung versagen. 

 

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstätten / Urnenreihengrabstätten oder nach Ablauf 

der Nutzungszeit bei Wahlgrabstätten / Urnenwahlgrabstätten oder nach der Entziehung 

von Grabstätten und Nutzungsrechten sind die Grabmale und sonstige bauliche Anlagen zu 

entfernen. Geschieht dies nicht binnen drei Monaten, so ist die Friedhofsverwaltung be-

rechtigt, die Grabstätte abräumen zu lassen. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, 

das Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen zu verwahren. Grabmal oder sonstige bauliche 

Anlagen gehen entschädigungslos in das Eigentum der Alten Hansestadt Lemgo über, wenn 

dies bei Erwerb des Nutzungsrechts oder bei Genehmigung für die Errichtung des Grabmals 

oder sonstiger baulicher Anlagen schriftlich vereinbart wurde. Sofern Grabstätten von der 

Friedhofsverwaltung abgeräumt werden, hat der jeweilige Nutzungsberechtigte die Kosten 

zu tragen. 

 

(3) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ohne ihre Zustimmung aufgestellte Grabmale einen 

Monat nach Benachrichtigung des Nutzungsberechtigten auf dessen Kosten entfernen zu 

lassen. 
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§ 23 

Herrichtung und Unterhaltung der Grabstätte 

 

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 18 ggf. i. V. m. § 20 hergerich-

tet und dauernd in Stand gehalten werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. 

Verwelkte Blumen und Kränze sind von den Grabstätten zu entfernen (ausgenommen Ra-

sengrabstätten). 

 

(2) Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes, dem besonderen Cha-

rakter des Friedhofsteiles und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die Grabstätten 

dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten, öffentliche Anlagen und 

Wege nicht beeinträchtigen (ausgenommen Rasengrabstätten). 

 

(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung der Grabstätten ist der Nutzungsberechtigte 

verantwortlich. Die Grabstätten sind innerhalb von sechs Monaten nach dem Erwerb des 

Nutzungsrechts herzurichten. Die Verpflichtung erlischt mit dem Ablauf der Ruhezeit oder 

des Nutzungsrechts. Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts muss der Nut-

zungsberechtigte die Grabstätte abräumen und einebnen bzw. einebnen lassen (ausge-

nommen Rasengrabstätten). 

 

(4) Jede Einebnung muss der Friedhofsverwaltung angezeigt werden. 

 

(5) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst pflegen oder damit 

einen zugelassenen Friedhofsgärtner gemäß § 7 beauftragen. 

 

(6) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln bei der Grabpflege 

ist nicht gestattet. 

 

(7) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der 

Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, im Grab-

schmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehältern, die an der Pflanze 

verbleiben, nicht verwendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen, Markierungszeichen, 

Gießkannen und anderes Kleinzubehör. Solche Gegenstände sind nach Ende des Gebrauchs 

vom Friedhof zu entfernen oder in den zur Abfalltrennung vorgesehenen Behältnissen ab-

zulegen. 

 

 

§ 24 

Vernachlässigung der Grabpflege 

 

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Nutzungs-

berechtigte nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte inner-

halb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt der Nutzungsberechtigte 

seiner Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung in diesem Fall die Grabstätte 

auf seine Kosten in Ordnung bringen oder bringen lassen. Die Friedhofsverwaltung kann 

auch das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, soweit sie den Verantwortlichen 

schriftlich unter Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In dem Entziehungsbescheid wird 

der Nutzungsberechtigte aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen 

innerhalb von drei Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen. 

 

(2) Ist der Nutzungsberechtigte verstorben, nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Auf-

wand zu ermitteln, wird durch öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Her-

richtung und Pflege hingewiesen. Außerdem wird der unbekannte Verantwortliche durch 

Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbin-

dung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die 

Friedhofsverwaltung 

a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und 

b) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen lassen. 
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(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gem. § 23 Absatz 7 gilt Absatz 1 entsprechend. Wird 

die Aufforderung nicht befolgt oder ist der Nutzungsberechtige nicht bekannt oder nicht 

ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck 

entfernen. 

 

 

§ 25 

Entfernen der Grabstelle 

 

Jede Grabstelle ist nach Ablauf der Ruhefrist bzw. des Nutzungsrechts ordnungsgemäß abzuräu-

men und einzuebnen bzw. einebnen zu lassen. Sofern die Grabstelle von der Friedhofsverwaltung 

abgeräumt und eingeebnet wird, hat der jeweilige Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen 

(ausgenommen Rasengrabstätten). 

 

 

§ 26 

Benutzung der Leichenhalle 

 

(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie dürfen nur mit 

Erlaubnis der Friedhofsverwaltung belegt werden. 

 

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die An-

gehörigen die Verstorbenen sehen. Die Särge sind spätestens zwei Stunden vor Beginn der 

Trauerfeier oder Beisetzung zu schließen. 

 

(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Verstorbenen sollen in einem 

besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen und 

die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarz-

tes. 

 

 

§ 27 

Trauerfeier 

 

(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum (Friedhofskapelle), am Grab 

oder an einer anderen im Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden. 

 

(2) Auf Antrag der Hinterbliebenen kann die Friedhofsverwaltung gestatten, dass vor der Trau-

erfeier der Sarg geöffnet wird. Der Antrag kann nicht genehmigt werden, wenn der oder 

die Verstorbene an einer ansteckenden übertragbaren Krankheit nach dem Infektions-

schutzgesetz gelitten, die Leichenverwesung bereits begonnen hat oder die Ausstellung der 

Leiche der Totenwürde oder dem Pietätsempfinden der an der Trauerfeier Teilnehmenden 

widersprechen würde. 

 

(3) Während der Trauerfeier ist der Sarg geschlossen zu halten. 

 

(4) Die Benutzung der Friedhofskapelle kann untersagt werden, wenn der Verstorbene an einer 

meldepflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des Zustan-

des der Leiche bestehen. 

 

(5) Jede Musik- und Gesangsdarbietung auf den Friedhöfen muss gewährleisten, dass ein wür-

diger Rahmen gewahrt bleibt. 

 

 

§ 28 

Haftung 

 

Die Alte Hansestadt Lemgo haftet nicht für Schäden, die durch die satzungsgemäße Benutzung 

der Friedhöfe, ihrer Anlagen oder ihrer Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tiere 
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entstehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- und Überwachungspflichten. Im Übrigen haf-

tet die Alte Hansestadt Lemgo nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über 

Amtshaftung bleiben unberührt. 

 

 

§ 29 

Gebühren 

 

Für die Benutzung der von der Alten Hansestadt Lemgo verwalteten Friedhöfe und ihrer Einrich-

tungen sind die Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten. 

 

 

§ 30 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

 

a) sich als Besucher entgegen § 6 Absatz 1 nicht der Würde des Friedhofes entsprechend 

verhält oder Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt, 

b) die Verhaltensregeln des § 6 Absatz 2 missachtet, 

c) entgegen § 6 Absatz 4 Totengedenkfeiern ohne vorherige Zustimmung der Friedhofs-

verwaltung durchführt, 

d) als Gewerbetreibender entgegen § 7 ohne vorherige Zulassung tätig wird, außerhalb 

der festgesetzten Zeiten Arbeiten durchführt oder Werkzeuge oder Materialien unzuläs-

sig lagert, 

e) eine Bestattung entgegen § 8 Absatz 1 der Friedhofsverwaltung nicht anzeigt, 

f) entgegen § 19 ohne vorherige Zustimmung Grabmale oder bauliche Anlagen errichtet, 

verändert oder entfernt, 

g) Grabmale entgegen § 21 nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert oder nicht in 

verkehrssicherem Zustand erhält, 

h) nicht verrottbare Werkstoffe, insbesondere Kunststoffe, entgegen § 23 Absatz 7 ver-

wendet oder so beschaffenes Zubehör oder sonstigen Abraum oder Abfall nicht vom 

Friedhof entfernt oder in den bereitgestellten Behältern entsorgt, 

i) Grabstätten entgegen § 24 vernachlässigt. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 1.500,00 Euro geahndet wer-

den. 

 

 

§ 31 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 

 


